EINIGE TIPPS FÜR IHRE WOHNUNG

ZUR ERKLÄRUNG - Wasserdampfmenge in der Bauphase:

Für die Herstellung von Mauerwerk, Putz und Beton wird viel Wasser verwendet, das wieder aus dem Bauwerk entweichen muss. Jedes Wohnhaus ist daher auch bei richtiger Benützung  erst einige Jahre nach der Fertigstellung völlig ausgetrocknet. Je nach Bauweise und Größe der Wohnung müssen in dieser Zeit viele Tausend Liter Wasser aus dem Bauwerk verdunsten.

Zu dieser Baufeuchtigkeit, die bei jedem Bauwerk naturgemäß vorhanden ist, kommt noch die Feuchtigkeit hinzu, die der Bewohner selbst verursacht durch Kochen, Bügeln, Wäschetrocknen etc. Nicht zu vergessen jene Feuchtigkeit, die der Mensch selbst produziert! Wussten Sie, dass in einem Schlafzimmer im Laufe eines Monats von einer einzigen Person ca. 60 Liter Flüssigkeit verdunsten? Das ist eine Badewanne voll!

Der anfallende Wasserdampf muss aus der Wohnung entweichen können. Ist die Luft bereits "gesättigt" und kann die Feuchtigkeit nicht mehr verdunsten, so schlägt sich diese Feuchtigkeit besonders an den kühlen Stellen in Ihrer Wohnung in Form von Kondenswasser nieder: an den Außenwänden und Außenecken, in den oberen Raumecken, rund ums Fenster, an den Glasscheiben und anderen exponierten Stellen.

Soweit muß es aber gar nicht erst kommen! Durch richtige Benützung und Pflege Ihrer Wohnung können Sie diese Unannehmlichkeiten verhindern und zusätzlich Kosten sparen!

SO SPAREN SIE ENERGIE:

LÜFTEN: 

· Stoßlüften: Während der warmen Jahreszeit wird jeder gerne frische Luft in die Wohnung lassen und damit das Austrocknen der Räume fördern. Aber auch in der kalten Jahreszeit ist das Lüften unbedingt erforderlich. Man sollte dabei die Fensterflügel weit öffnen, allerdings nicht zu lange (ca. 10 Minuten, je nach Außentemperatur) offen lassen, um ein Abkühlen des Mauerwerkes zu verhindern. Dabei ist besonderes Augenmerk auf eine mögliche Querlüftung („Durchzug“) zu legen. 
· Lüften Sie bei voll geöffneten Fenstern solange, bis die Außenscheibe beschlagfrei ist. Gekippte Fenster über einen längeren Zeitraum sind unter allen Umständen zu vermeiden, da sie zu einer Auskühlung des Mauerwerkes führen und die Bildung von Kondenswasser und in der Folge von Schimmel deutlich fördern.
· Dieses Stoßlüften sollte mehrmals täglich wiederholt werden, besonders wichtig ist es aber während oder kurz nach Tätigkeiten, die mit starker Feuchtigkeitsbildung verbunden sind wie Kochen, Baden etc.

· Richtiges Lüften hilft Luftfeuchtigkeit zu vermeiden, denn länger anhaltende relative Luftfeuchtigkeit von mehr als 60 bis 65 % führt an kalten Stellen von Außenwänden zu Kondenswasserbildung, ein idealer Nährboden für Schimmelpilze.

· Trocknen Sie Wäsche möglichst nicht in Ihrer Wohnung.

· Lüften Sie das Wohnzimmer bevor Sie zu Bett gehen und das Schlafzimmer gleich nach dem Aufstehen, die Küche während des Kochens oder gleich danach.

· Sorgen Sie dafür, dass Möbel ausreichend hinterlüftet werden.

· Verzichten Sie in den ersten beiden Jahren auf fix verbaute Einbauschränke und ein Tapezieren der Wände.

· Lüften Sie Kellerräume nicht bei warmer Außentemperatur.

· Je kälter es draußen wird, desto kürzer können wegen der verstärkten Thermik die Lüftungszeiten werden.

· Ventilatoren: Wo mechanische Entlüftungen mit elektrisch betriebenen Ventilatoren vorhanden sind, sollten diese auf jeden Fall während des Kochens, Duschens, Waschens etc. eingeschaltet werden.

HEIZEN:

· Es ist notwendig, alle Räume der Wohnung zu heizen, um ein Kondensieren des Wassers in den ungeheizten Räumen an den ausgekühlten Wänden und Decken zu verhindern. 

· Die nächtliche Temperaturabsenkung sollte nicht mehr als 5° Celsius ausmachen (auch in kühleren Schlafzimmern!). Das Aufwärmen ausgekühlter Wände verbraucht übrigens wesentlich mehr Energie als eine - auch drastische -Temperaturabsenkung sparen könnte. 

· Die Temperatur soll je nach Raumnutzung 19 bis 22 Grad betragen.

· Heizkörper sollen keinesfalls verbaut werden.

· Ein vollkommenes Absperren einzelner Heizkörper soll nicht erfolgen.

· Halten Sie die Wartungsintervalle der Heizung ein.

SONSTIGE WERTVOLLE TIPPS:

WARTUNG:
· Regelmäßige Wartung brauchen: Fenster, Beschläge, Fensterdichtungen, Türschlösser, Türbeschläge, Türdichtungen, E-Installationen (Boiler, Sicherungen, Schalter, Steckdosen), Heizung entlüften, Sanitärinstallationen (Dichtungen), Reinigen der Abflüsse, Reinigen der Armaturensiebe, Wandbeläge (Reinigung von Fliesen und deren Fugen).

· Wartung von Silikonfugen: Insbesondere ist die Verfugung in den Ecken zu überprüfen und allenfalls bei Beschädigung auszutauschen. Wenn eine Waschmaschine im Badezimmer in Betrieb ist, entstehen durch die Rüttel- und Schleuderfunktion der Waschmaschine und aufgrund des schwimmenden Estrichs Abrisse zwischen dem Bodenbelag und den Wandfliesen. In diesen Bereich gehört die Silikonfuge regelmäßig gewartet und ausgetauscht.

· Wartung von Bodenbelägen: Bei Bodenbelägen, Parkett, PVC, Stein und Fliesen ist darauf zu achten, dass als Vorsichtsmaßnahme gegen Trittschall keine Veränderung bei den Sockelleisten durchgeführt werden darf. Beim Abriss von Silikonfugen, insbesondere bei Fliesen- und Steinböden sind diese aufgrund des Schutzes gegen Eintritt von Feuchtigkeit auszutauschen.

· Weiters warten auf Ihre Wartung: Lüftung in den Wohnungen wie z.B. den Limadors in Badezimmer, Küche oder WC. Lüftung in der Tiefgarage und den Kellern. Imprägnierung von Holzteilen.

Schallschutz:

· Durch nachträglichen Einbau von Elektro-, Sanitär- oder sonstigen Installationen oder Einrichtungsgegenständen, wie Einbaukästen, Hängekästen bei Küchen, Veränderungen der Bodenbeläge, insbesondere der Sesselleisten und der Dämmfugen, kann sich der Schallschutz erheblich verändern.

Nutzung der Wohnung:
· Das Kellerabteil ist ein untergeordneter Bauteil der nicht beheizt ist und auch nicht isoliert wird. Aus diesem Grunde unterliegt er den Temperaturschwankungen des Erdreiches. Feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände wie Sportgeräte, Metall, Pelze, Schuhe, Kleidungsstücke im Allgemeinen sind zum Schutze gegen Schimmel, Rost u. dgl. vorsichtshalber nicht im Keller zu lagern.

· Weiters soll in den Tiefgaragen keine weitere Feuchtigkeit (durch Schnee auf Autos) eingebracht werden, da die Tiefgarage insgesamt eine öldichte Wanne aufweisen muss und diese Flüssigkeit nicht ins Freie gepumpt werden darf. Die Tiefgaragenwässer sind als Sondermüll zu betrachten und können nur mit erhöhtem Kostenaufwand entsorgt werden.

· Lagerungen, vor allem von brennbaren Materialien in der Tiefgarage und in den allgemeinen Räumen sind aufgrund des Brandschutzes, der Baugesetze (Fluchtwege) und des Versicherungsschutzes untersagt. 
· Fluchtwege (Stiegenhaus etc.) sind unbedingt freizuhalten.
· Bei der Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen, insbesondere der Hecken ist im Bezug auf ein angenehmes Zusammenwohnen auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Überhohe Hecken sorgen für eine Beschattung des Nachbargartens und für Moosbildung im Rasen.
